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IV. Einführungsgesetz 
zum Gerichtsverfassungsgesetz

Vom 27. Januar 1877 (RGBl. 77)

Inkrafttreten.
§ 1

Das Geiichtsverfassungsgesetz tritt im ganzen Umfange 
des Reichs an einem durch Kaiserliche Verordnung mit 
Zustimmung des Bundesrats festzusetzenden Tage, spä
testens am 1. Oktober 1879, gleichzeitig mit der im 
§ 2 des Einführungsgesetzes der Zivilprozeßordnung vor
gesehenen Gebührenordnung in Kraft.

Anwendungsgebiet.
§2

Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes finden 
nur auf die ordentliche streitige Gerichtsbarkeit und deren 
Ausübung Anwendung.

I
Zugelassene Sondergerichte.

§ 3

(1) Die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsstredtig- 
keiten und Strafsachen, für welche besondere Gerichte 
zugelassen sind, kann den ordentlichen Landesgerichten 
durch die Landesgesetzgebung übertragen werden. Die 
Übertragung darf nach anderen als den durch das Ge
richtsverfassungsgesetz vorgeschriebenen Zuständigkeits- 
normen erfolgen.

(2) Auch kann die Gerichtsbarkeit letzter Instanz in den 
vorerwähnten Sachen auf Antrag des betreffenden Landes mit 
Zustimmung des Reichsrats durch Verordnung des Reichs
präsidenten dem Reichsgerichte übertragen werden.
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